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Rechtliche Grundlagen

Handelsrecht
• Vorschriften für alle Kaufleute §§ 238 bis 263 

HGB

• Ergänzende Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften und bestimmte 
Personengesellschaften §§ 264 -335 b HGB

• §§ 41 bis 43 a GmbHG

• § 91 AktG

• § 33 GenG

• § 705 ff. BGB (MoPeG)

 

Steuerrecht
• §§  140 – 162 AO

• § 22 UStG

• § 4 und 41 EStG

• Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD)                                                                                                                            
BMF-Schreiben vom 28. November 2019
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Buchführungspflicht

alle Vollkaufleute 
(§§ 1 Abs. 1, 2, 3 Abs. 2 

HGB)

alle Formkaufleute 
(z.B. oHG, KG, GmbH incl. 

UG, AG, eG )

Einzelkaufleute unter 800  
TEUR Umsatz und unter 80 

TEUR  Jahresüberschuss

Landwirte, < 800 TEUR 
Umsatz, <80 TEUR JÜ und 
<25 TEUR Wirtschaftswert 

und Freiberufler

Doppelte 
Buchführung

Doppelte 
Buchführung

Einnahmen- 
Überschussrechnung

Einnahmen- 
Überschussrechnung

Nicht buchführungs- aber steuerpflichtig*)

wenn eine der Grenzen überschritten wird => 
Buchführungspflicht nach § 141 AO, 

Ausnahme: Freiberufler keine Grenze *) neue Grenzen nach dem Wachstumschancengesetz, noch nicht 
verabschiedet.



21.02.2024 4

Bücher

Gebundenes Buch Loseblattsammlung Datenträger

z.B. Amerikanisches Journal, 
Kassenbuch oder Fahrtenbuch

Geordnete Belegablage z.B. in 
Leitzordnern als Basis für EÜR

Buchführungsprogramme

Augenmaß bei Kleinstunternehmen bis 17.500,-- € Umsatz 
Siehe GoBD vom 28.11.2019 Tz. 15

Äußere Form ist unerheblich
Ein sachverständiger Dritter 

muss sich in einer 
angemessenen Zeit einen 

Überblick über die finanzielle 
Lage verschaffen können.  

Was sind Bücher im Sinne des Handelsrechts?
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Keine Buchung ohne Beleg

Was zählt zu den Belegen?

Rechnungen

Kontoauszüge

Lieferscheine

Zahlungs-
nachweise

Aufträge

Auftragsbe- 
stätigungen

Verträge

Quittungen

Geschäftsbriefe

Belegfunktion

Eigenbeleg

Zusammenhang zwischen realem 
Vorgang und Beleg => Beweiskraft 
der Buchhaltung

Fremdbeleg

Angaben bei Papierbelegen:
- Buchungsdatum
- Kontierung
- Ordnungskriterium für die 

Ablage
 

Angaben bei elektronischen 
Belegen:
- Verbindung Datensatz und 

Beleg
- Indices
- Barcodes
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Der Ablaufprozess und Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung

Geschäfts
-vorfall

Beleg
Grundbuch

Journalfunktion
Hauptbuch

Kontenfunktion 

zeitliche Ordnung sachliche Ordnung 

Bilanzierung Archivierung

Richtigkeit und 
Willkürfreiheit

Vollständigkeit

Klarheit und 
Übersichtlichkeit

Verständlichkeit

lebende Sprache

Stetigkeit

Wirtschaftlichkeit

Belegprinzip

Zeitgerechtigkeit

Nachprüfbarkeit progressiv Nachprüfbarkeit retrograd
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• Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen auf Basis 
entsprechender Zugangs und Zugriffsberechtigungskonzepte (z. B. 
spezifische Zugangs- und Zugriffsberechtigungen),

•  Funktionstrennungen,

•  Erfassungskontrollen (Fehlerhinweise, Plausibilitätsprüfungen),

•  Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe,

•  Verarbeitungskontrollen,

•  Schutzmaßnahmen gegen die beabsichtigte und unbeabsichtigte 
Verfälschung von Programmen, Daten und Dokumenten.

Anforderungen an das Internes Kontrollsystem (IKS)
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System der doppelten Buchführung

Doppelte Ergebnisermittlung

a) Betriebsvermögensvergleich

Eigenkapital am Ende der Periode

- Eigenkapital zu Beginn  der Periode

- Einlagen/Kapitalerhöhung

+ Entnahmen / Kapitalherabsetzungen

= Erfolg des Abrechnungszeitraums

b) Ergebnisermittlung durch GuV-Rechnung

Erträge der Periode

- Aufwendungen der Periode

= Erfolg des Abrechnungszeitraums
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Doppelte Buchung

Jeder Geschäftsvorfall wird zweimal gebucht, auf der Sollseite des einen auf der Habenseite des anderen Kontos. 
Das Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet 
werden.
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Bilanzgliederung nach § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften (Aktivseite)
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Bilanzgliederung nach § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften (Aktivseite)
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Bilanzgliederung nach § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften (Passivseite)
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Bilanzgliederung nach § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften (Passivseite)
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Bilanzgliederung nach § 266 HGB für große Kapitalgesellschaften (Passivseite)
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Gliederung Gewinn- 
und 
Verlustrechnung 
nach § 275 HGB
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•bis 700 (neu 900) TEUR Umsatz

•bis 350 (neu 450) TEUR Bilanzsumme

•bis  zu 10 Mitarbeiter
Größenmerkmale

•verkürzte Gliederungstiefe in der Bilanz

•verkürzte Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

•kein Anhang, dafür „Unterstrich-Positionen“  
Bilanzierung

•keine Offenlegung des JA, dafür Hinterlegung im elektronischen Bundesanzeiger

•auf Antrag können Dritte eine kostenpflichtige Kopie erhalten

•Sanktion bei fehlender Offenlegung 500,-- € statt 1.000,-- €
Offenlegung

•Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften

•reine Verwaltungsholdings ohne aktives operatives Eingreifen in die TochtergesellschaftenAusnahmen

Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften, GmbH & Co. KG sowie eG

Zwei von drei Merkmalen 
sind erfüllt
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• bis  12 (neu 15) Mio. € Umsatz

• bis 6 (neu 7,5) Mio € Bilanzsumme

• bis  zu 50 Mitarbeiter

Größenmerkmale

• verkürzte Gliederungstiefe in der Bilanz (nur Oberpositionen)

• verkürzte Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

• Verkürzter Umfang der Anhangangaben

• Lagebericht muss nicht aufgestellt werden

• Keine Prüfungspflicht gem. § 316 HGB  

Bilanzierung

• Offenlegung der Bilanz, keine Veröffentlichung der Gewinn- und Verlustrechnung

• Sanktion bei fehlender Offenlegung  1.000,-- € (Mindestbetrag)Offenlegung

• Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Unternehmensbeteiligungsgesellschaften

• reine Verwaltungsholdings ohne aktives operatives Eingreifen in die TochtergesellschaftenAusnahmen

Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften, GmbH & Co. KG 

Zwei von drei Merkmalen 
sind erfüllt
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* (UV => sofortiger Abzug; abnutzbares AV => kein Abzug, sondern AfA; nicht 
abnutzbares AV =>, kein Abzug sondern Betriebsausgabe bei Veräußerung oder 
Entnahme); keine Erfassung von Bareinlagen und Barentnahmen

Aufzeichnungspflichten:

Getrennte Aufzeichnung von Einnahmen und 
Ausgaben

Anlageverzeichnis für nicht abnutzbare 
Wirtschaftsgüter

Abschreibungsübersicht für abnutzbare 
Wirtschaftsgüter (Datum, Kaufpreis, 
Abschreibungsdauer)

Aufzeichnungen von beschränkt absetzbaren 
Ausgaben

Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
über 250,--€

Einnahmen- Überschussrechnung

Einnahmen- Überschussrechnung
Gewinnermittlung

Betriebseinnahmen (gegliedert nach USt-Sätzen)

+ vereinnahmte Umsatzsteuer auf die Betriebseinahmen

+ Erstattungen von Umsatzsteuer durch das FA

+ Veräußerung oder Entnahmen von Anlagevermögen

+ Sachentnahmen von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens

+ Nutzungswerte (z.B. PKW, Telefon für private Zwecke)

+ Zinseinnahmen

Summe Betriebseinnahmen

- voll abzugsfähige Betriebsausgaben (z.B. für Personal, Mieten, Energie, Telefon)

- beschränkt abzugsfähige Betriebsausgaben  (z.B. Geschenke, Bewirtung, 
Arbeitszimmer)

- Sacheinlagen *
- Zinsausgaben

- Absetzung für Abnutzung (AfA)

- gezahlte Vorsteuer

Summe Betriebsausgaben

steuerpflichtiger Gewinn
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Offenlegungspflichten im elektronischen Bundesanzeiger
Kapitalgesellschaften Personenhandelsgesellschaften 

(ohne eine natürliche Person als persönlich haftender Gesellschafter)

Kleinstgesellschaften kleine Gesellschaften

und

mittelgroße Gesellschaften große Unternehmen und Konzerne 

• bei Aufstellung 
Erleichterungen der 
kleinen Unternehmen

• kein Anhang
• nur Bilanz
• nur Hinterlegung, keine 

Offenlegung im 
elektronischen 
Bundesanzeiger

• Frist 1 Jahr 

• zusätzliche Angaben in 
der Bilanz, GuV und 
Anhang

•  Prüfungspflicht
• Lagebericht
• Offenlegung im 

elektronischen 
Bundesanzeiger

• Frist 1 Jahr 

• bei Aufstellung 
Erleichterungen der 
kleinen Unternehmen

• nur Anhang und Bilanz
• keine GuV
• Offenlegung im 

elektronischen 
Bundesanzeiger

• Frist 1 Jahr 

• wie mittelgroße und 
dazu noch  weitere 
ergänzende Unterlagen

• Frist 4 Monate

Gilt auch bereits für 
Neugründungen



Transparenzregister nach GwG

• Transparenzregister wurde mit Wirkung zum 01.08.2021 zum Vollregister umgewandelt

• Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 20 GwG
• Vor- und Nachname

• Geburtsdatum

• Wohnort und Staatsangehörigkeit

• Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses

• Wirtschaftlich Berechtigter einer GmbH
• Jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder die Stimmrechte kontrolliert

• Die Geschäftsführer haben jede Veränderung der Gesellschafter oder des Umfangs der Beteiligung durch eine neue Gesellschafterliste dem Handelregister 
einzureichen.  
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GwG = Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten



Aufbewahrungsvorschriften

• Aufbewahrungsvorschriften 10 Jahre

• Bücher und Aufzeichnungen,
• Jahresabschlüsse,
• Inventare,
• Lageberichte,
• Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen 

und  sonstigen Organisationsunterlagen,
• Buchungsbelege, neu 8 Jahre
• Rechnungen, neu 8 Jahre

• Aufbewahrungsvorschriften 6 Jahre

• Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe 
• Kopien der abgesandten Geschäftsbriefe
• Auch Mails (soweit mit Inhalt)

2121.02.2024



Aufzeichnungen gelten auch als Nachweis für steuerliche 
Zwecke

Beispiele:

• Bestimmte beschränkt abzugsfähige Betriebsausgaben
• den Vorsteuerabzug und die Umsatzbesteuerung,
• den Lohnsteuerabzug,
• die Erlangung steuerlicher Vorteile (z. B. Arbeitszimmer)
• ZM-Meldungen (Meldungen von innergemeinschaftlichen Lieferungen und 

Leistungen an das Bundeszentralamt für Steuern)

• Gewerbliche Unternehmer haben den Wareneingang und Warenausgang gesondert 
aufzuzeichnen

• Aufzeichnungen sind in Deutschland zu führen
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Kassenaufzeichnungen

• Auch für Kassen gilt: 

• einzeln (jeder Geschäftsvorfall muss separat aufgezeichnet werden)

• vollständig

• richtig 

• zeitgerecht

• geordnet 
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Offene Ladenkassen: (Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht 
bekannten Personen gegen Barzahlung ohne Einzelaufzeichnung) weiter 
zulässig

Tägliche Kassenbestandsaufnahmen 
erforderlich:

  Gezählter Kassenendbestand

- gezählter Kassenbestand Vortag

+ Ausgaben (lt. Belegen) 

= Tageseinnahmen
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Bei elektronischen Kassen sind ab 2020 Zertifizierungen 
erforderlich

• Jeder Geschäftsvorfall ist einzeln aufzuzeichnen, Tagesendsummenbons reichen nicht 
mehr zum Nachweis der Ordnungsmäßigkeit aus

• Ausgabepflicht von Kassenbons

• Zertifizierungsvorgaben vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie

• Sicherheitsmodul

• Speichermedium

• einheitliche digitale Schnittstelle

• Programmieranweisungen sind vorhaltepflichtig

• Der tatsächliche Kassenbestand ist täglich mit dem Kassenstreifen abzustimmen 

• Kassen-Nachschau durch das Finanzamt ohne vorherige Anmeldung

• Aufzubewahren sind alle elektronisch erstellten Unterlagen 
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Lohnbuchhaltung
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Brutto – Nettorechnung für einen Jahresgehalt von 70 TEUR

https://www.brutto-netto-rechner.info/gehalt/gehaltsrechner-arbeitgeber.php
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Lohnsteuerliche Aufzeichnungspflichten

Digitale Lohnschnittstelle:

Seit 2018 sind Aufzeichnungen in 
amtlich  vorgeschriebener, 
einheitlicher Form für digitale 
Lohnsteueraußenprüfungen zur 
Verfügung zu stellen. 

ELSTAM = elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
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Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz

allgemeinverbindlich
erklärte Tarifverträge

geringfügig 
Beschäftigte (< 535,--€)

Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz

Arbeitnehmer aus 
dem Ausland nach 

dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz

➢ Alle Branchen

Rechtsbasis 
Tarifvertrag

Rechtsbasis MiLoG Rechtsbasis MiLoG

Leiharbeiter nach dem 
Arbeitnehmerüber- 

lassungsgesetz

➢ Aus- und Weiterbildung

➢ Baugewerbe

➢ Dachdecker

➢ Elektrohandwerk

➢ Fleischwirtschaft

➢ Friseure

➢ Gebäudereinigung

➢ Gerüstbauer

➢ Landwirtschaft / Gartenbau

➢ Maler und Lackierer

➢ Pflege

➢ Schornsteinfeger

➢ Textilindustrie

➢ Baugewerbe

➢ Gaststätten- und Hotels

➢ Personenbeförderungsgewerbe

➢ Speditionen und Transport

➢ Schaustellergewerbe

➢ Forstwirtschaft

➢ Gebäudereinigungsgewerbe

➢ Messedienstleister

Haftung des deutschen 
Auftraggebers

Aufzeichnungspflichten:
➢ täglich
➢ jeder AN
➢ Beginn und Ende der Arbeitszeit
➢ Dauer

Ausnahmen:
➢ Arbeitsentgelt über monatlich 

brutto 2.958,-- € (saisonal) oder 
2.000,-- € verstetigt

➢ enge Familienangehörige

Verfahren:
➢ Innerhalb von 7 Tagen
➢ Aufbewahrungsfrist 2 Jahre
➢ keine Formvorschriften
➢ bei mobilen Tätigkeiten => AN
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Sozialversicherungsrechtliche Aufzeichnungs- und 
Meldepflichten



GmbH-Geschäftsführer => Indizien für eine nichtselbständige 
Tätigkeit = Sozialversicherungspflicht

• Nicht am Kapital beteiligter Geschäftsführer (der Geschäftsführer ist kein Gesellschafter, sog. 
„Fremdgeschäftsführer“)

• Die Beteiligung des Geschäftsführers am Kapital der GmbH ist kleiner als 50 %

•  Einbindung in die vom Betrieb vorgegebene Arbeitsorganisation 

• Vereinbartes Wettbewerbsverbot

• Vereinbarung von Jahresurlaub

• Vereinbarung einer Überstundenvergütung Vereinbarung von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

• Arbeitgeberzuschüsse im Krankheitsfall 

• Festes Jahresgehalt

•  Abschluss von Unfall- oder Lebensversicherungen zugunsten des Geschäftsführers (auf die tatsächliche 
Ausübung der Kontrolle kommt es nicht an)

• Selbstkontrahierungsverbot

• Unterordnung unter einen anderen Geschäftsführer oder eigene Zuständigkeitsbereiche bei mehreren 
Geschäftsführern 
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GmbH-Geschäftsführer: Indizien für eine selbstständige Tätigkeit 
= keine Sozialversicherungspflicht:

• Kapitalbeteiligung des Geschäftsführers an der Gesellschaft von über 50 %

• Trotz geringer Beteiligung an der Gesellschaft besitzt der Geschäftsführer eine umfassende 
Sperrminorität (d. h. sämtliche Gesellschafterabschlüsse können verhindert werden)

• Freie Einteilung der Tätigkeit hinsichtlich Zeit, Dauer, Umfang und Ort

• Erfolgsabhängiges Gehalt

• Recht zur unmittelbaren und alleinigen Vertretung der Gesellschaft (nicht schon Handeln in 
Vollmacht)

• Befreiung von Selbstkontrahierungsverbot

• Familiäre Rücksichtnahme/Nichtausübung von Weisungsrechten durch die zur Familie gehörenden 
Gesellschafter (Im Gesellschaftsvertrag festgelegt)

• Übernahme einer Bürgschaft

• Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte

• Einfluss auf die Betriebsorganisation 
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Steuerliche Anforderungen an Pensionszusagen und Tantiemeregelungen
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Steuerliche Anforderungen an Verträge mit nahestehenden Personen

• Beziehungen können familienrechtlicher (§ 15 AO), gesellschaftsrechtlicher, schuldrechtlicher 
oder auch rein tatsächlicher Art sein. 

• klar und eindeutig

• Im Voraus abgeschlossen

• zivilrechtlich wirksam

• tatsächlich durchgeführte Vereinbarung

• marktüblich

• gilt auch im Fall gleichgerichteter Interessen



Buchführungsanforderungen durch das 
Umsatzsteuergesetz
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Das System der Umsatzsteuer



Umsatzsteuervoranmeldung *)
Vorjahres-

Umsatzsteuerlast
Voranmeldezeitraum

> 7.500,-- € Monatlich; Existenzgründer 
stets monatlich 

2.000,-- bis 7.500,-- € quartalsweise

< 2.000,-- € Jährlich
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*) neue geplante Grenzen ab 2024 (Wachstumgschancengesetz) 

Antrag auf Dauerfristverlängerung 
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Ust-Anforderungen an die Bestandteile einer Rechnung
Kleinbetragsrechnung bis zu 250,--  €



Kleinunter-
nehmerregelung
bis zu 22.000,-- € 

Umsatz nach

§ 19 UStG
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Mindest-Istversteuerung bei 
Anzahlungen

Greift bei Anzahlungen und Ab- 
schlagszahlungen, bei vereinbarten 
Entgelten, wenn die Zahlung 
vereinnahmt ist. Auch wenn die 
Leistung noch nicht erbracht ist.

Auf Antrag bis 800 TEUR 
Umsatz
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Datenverarbeitungssysteme

Werden Aufzeichnungen elektronisch erstellt, muss auch das EDV-System ordnungsgemäß sein, die 
aktuellen Bestimmungen sind u.a. in der GoBD zusammengefasst. => Software- und Prüfbescheinigungen

Was zählt dazu:

➢ Taxameter
➢ Geldspielgeräte
➢ Elektronische Waagen
➢ Zeiterfassung
➢ Archivsysteme
➢ Dokumenten-Management-

System

➢ Finanzbuchführungssysteme
➢ Anlagenbuchhaltung
➢ Lohnbuchhaltungssysteme
➢ Kassensysteme
➢ Warenwirtschaftssysteme
➢ Zahlungsverkehrssysteme
➢ Materialwirtschaft
➢ Fakturierung
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Elektronische Belege

Elektronische Belege sind auch elektronisch aufzubewahren, die Aufbewahrung (nur) in ausgedruckter 
Form ist unzulässig.

E-Mails PDFs

nur „Trans- 
portmittel“

keine Aufbe-
wahrungspflicht 

Elektr. Aufbe-
wahrungs-
pflicht

Funktion als 
Handels- oder 
Geschäftsbrief, 
Rechnung oder 
Buchungsbeleg

Belegeingang 
als PDF

elektronisch zu 
archivieren

Beleg mit ma- 
schineller Aus-
wertbarkeit 
(z.B. Excel, d-
Base)

Abspeichern 
als PDF nicht 
zulässig

PDF/A-3-
Format
(ZUGFeRD)

PDF(Bild=Image) 
alleine reicht 
nicht, zusätzlich 
XML-Datei

Konvertieren

Umspeichern in 
anderes Format 
zulässig, wenn 
maschinelle 
Auswertbarkeit, 
wie Filtern, 
Sortieren, 
Berechnen oder 
Suchen nicht 
eingeschränkt 
wird

Scannen

Beleg in Papierform 
empfangen und danach 
gescannt => Wiedergabe 
muss mit dem Original 
bildlich übereinstimmen, 
bei Bearbeitung mit OCR-
Verfahren ist auch dieser 
Volltext aufzubewahren. 
Papierbelege dürfen 
grundsätzlich vernichtet 
werden.
Verfahrensdokumentation
 



Nachprüf-

barkeit
Nachvoll-

ziehbarkeit

Vollständig-

keit

Belegwesen
Unveränder-

barkeit

Auswert-
barkeit

Aufbe- 
wahrung

Internes Kontrollsystem  einrichten

Datensicherheit gewährleisten

Codes für Verschlüsselungen sichern

Migration sicherstellen

Auswertungen im Archivsystem sichern

Änderungshistorie sicherstellen

Anforderungen an das EDV-System
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Elektronische Rechnungen
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Zwingende Abrechnung mit E-Rechnungen ab dem 
27.11.2020 mit sämtlichen Behörden

ZUGFeRD = Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland
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XRechnung im xml Format. 
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Elektronische im B2B werden Pflicht
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Ausblick in die Zukunft => Skizze der DATEV eG für ein 
künftig automatisiertes Rechnungswesen



Digitalisierung im Rechnungswesen und der Buchführung

• Automatisierte Buchhaltungssysteme 
reduzieren manuelle Prozesse

• Durch elektronische Rechnungen und 
deren Verarbeitung werden Rechnungen 
beschleunigt gesendet und empfangen.

• Cloud-basierte Buchführungslösungen 
verbessern die Schnittstellen zwischen 
Unternehmen und deren 
Geschäftspartner

• Data-Analytics und Reporting lassen 
Unternehmen schnelle und fundierte 
Einblicke über wirtschaftliche 
Entwicklungen gewinnen.

• Die Digitalisierung ermöglicht es 
Unternehmen verschiedene 
Zahlungsmethodenanzubieten und 
Transaktionen schneller abzuwickeln. 

• Die Automatisierung reduziert 
menschliche Fehler und verbessert die 
Genauigkeit der Buchhaltungsdaten.

• Durch die Automatisierung von 
Geschäftsprozessen wie 
Bestellabwicklung, Rechnungsstellung 
und Lieferverfolgung können 
Geschäftspartner Zeit und Ressourcen 
einsparen
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Disclaimer

• Die Ausführungen in dieser Präsentation stellen auf den gegenwärtigen Gesetzesstand ab. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Gesetzesänderungen auf nationaler oder europäischer Ebene 
zu einer anderen Beurteilung führen werden.

• Durch diese Präsentation wird keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen. Haftungsansprüche gegen den 
Ersteller der Präsentation, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Erstellers kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Ersteller behält es sich ausdrücklich vor, Teile oder die 
gesamte  Information ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen.
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